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Steuerliche Informationen 
zum  

Jahreswechsel 2013/2014 

 
 
 

Steuerliche Gesetzesinitiativen der Bundesregierung 
 

 Unternehmensbesteuerung und steuerliches Reisekos-

tenrecht mit leichten Änderungen angenommen 
 Neue Regeln durch das Gesetz zur Umsetzung der 

Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher  
Vorschriften  

 Förderung des ehrenamtlichen Engagements w urde 

verbessert 
 

 

Für alle Steuerpflichtigen 
 
 Neuregelungen im Reisekostenrecht ab 2014 

 1-%-Regelung auf Grundlage des  

Bruttolistenneupreises 
 
 

 Strenge Anforderungen an ein ordnungsgemäßes 

Fahrtenbuch 
 Steuerliche Behandlung des Arbeitszimmers 

 
 

Für Gewerbetreibende / Freiberufler / GmbH´s 
 
 Grundzüge der neu eingeführten Lohnsteuer-

Nachschau 
 Änderungen bei Rechnungen 

 Kosten einer Betriebsveranstaltung als steuerpflichtiger 

Lohn 

 Einnahmenzuschätzung wegen fehlerhafter Kassenauf-

zeichnungen bei Gew innermittlungen  
nach § 4 Abs. 3 EStG 

 Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gebäudes 

zum Unternehmen muss zeitnah sein 
 Umsatzsteuerrisiko bei Gutschriften 

 Abgrenzung von Lieferungen und sonstigen Leistungen 

bei der Abgabe von Speisen und Getränken 

 Neue Nachw eismöglichkeiten für  

innergemeinschaftliche Lieferungen 

 
Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2013 

  
 Die elektronische Bilanz (E-Bilanz) für  

Wirtschaftsjahre ab 2013  
 SEPA: Überw eisungen und Lastschriften 

 Geschenke an Geschäftsfreunde 

 Geschenke an Arbeitnehmer 

 Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltungen 

 Aufbewahrungsfristen 

 Bitte alle Steuerbescheide zur Prüfung einreichen

 
Internet, E-Mail und Co. 

  
 Übersendung von Unterlagen per E-Mail  

 

 Homepage 

 

  



Stefan Gils Steuerliche Informationen 

Steuerberater zum Jahreswechsel 2013/2014 

Seite 2 von 13  

Steuerliche Gesetzesinitiativen der Bundesregierung 
 

 

 

> Unternehmensbesteuerung und steuerli-
ches Reisekostenrecht mit leichten Ände-
rungen angenommen 
 

Das „Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der 

Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen 

Reisekostenrechts“ enthält neben der Erhöhung des 

Verlustrücktrags auch eine generelle Änderung des 

Reisekostenrechts. 

 

Unternehmensbesteuerung: Der Höchstbetrag von 

511.500 € (bei zusammen veranlagten Ehegatten 

1.023.000 €) beim Verlustrücktrag wurde auf 1 

Mio. € (bzw. 2 Mio. €) angehoben. Die Ein igung des 

Vermittlungsausschusses sah des Weiteren vor, die 

sog. doppelte Verlustnutzung im Körperschaftsteu-

ergesetz neu zu regeln. Negative Einkünfte eines 

Organträgers bleiben bei der inländischen Besteue-

rung unberücksichtigt, soweit sie bereits in einem 

ausländischen Steuerverfahren geltend gemacht 

wurden. 

 

Reisekostenrecht: Das steuerliche Reisekostenrecht 

wird grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht. 

Dazu  verändert der Gesetzgeber bei den Pauschalen 

für Verpflegungsmehraufwendungen die Mindes t-

abwesenheitszeiten und führt statt der bisherigen 

dreistufigen Staffelung eine zweistufige Staffelung 

der Pauschalen im Inland mit 12 € und 24 € ein. Die 

niedrigste Pauschale von 6 € entfällt (siehe hierzu 

Beitrag „Neuregelungen im Reisekostenrecht ab 

2014“ in diesem Informationsschreiben).  

 

> Neue Regeln durch das Gesetz zur Umset-

zung der Amtshilferichtlinie sowie zur Ände-
rung steuerlicher Vorschriften 
 

Das sog. Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz 

enthielt zunächst im Wesentlichen eine Anpassung 

deutscher Steuervorschriften an das Recht der Euro-

päischen Union und an die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs. Später wurden Teile des 

gescheiterten Jahressteuergesetzes 2013 aufgenom-

men.  

 

Nachfolgend wollen wir Ihnen einen Überblick über 

die wesentlichen Neuerungen geben. 

 

 Förderung von Elektrofahrzeugen: Die sog. 1-

%-Regelung wird dahingehend ergänzt, dass  für 

bis zum 31.12.2013 angeschaffte Elekt ro- oder 

Hybridfahrzeuge der Listenpreis um 500 € pro 

kWh der Batteriekapazität zu mindern ist. Die 

Minderung pro Kfz darf höchstens 10.000 €  

 

 

betragen. Für die Folgejahre ist eine Minderung 

um jährlich 50 € pro kWh vorgesehen. Der 

Höchstbetrag mindert sich für in den Folgejahren 

angeschaffte Kfz um jährlich 500 €.  

Wird die Fahrtenbuchmethode angewendet, sind 

die auf die Anschaffung des Batteriesystems ent-

fallenden Kosten in Höhe der bei der 1-%-

Regelung zugestandenen Pauschalbeträge bei der 

Ermittlung der Gesamtkosten auszuscheiden, 

d. h. die Absetzungen für Abnutzung sind ent-

sprechend zu mindern. Diese Regelung gilt für 

alle vor dem 1.1.2023 angeschaffte Fahrzeuge. 

Sie gilt ab dem auf die Verkündung des Gesetzes 

folgenden Tag auch für Elektro- und Hybridfahr-

zeuge, die bereits im Betriebsvermögen enthalten 

sind und für die eine Entnahme oder ein geldwer-

ter Vorteil zu versteuern ist. 

 Lohnsteuer-Nachschau: Mit der Einführung 

einer sog. „Lohnsteuer-Nachschau“ – die nicht 

vorher angekündigt werden muss – soll das Fi-

nanzamt in die Lage versetzt werden, sich insbe-

sondere einen Eindruck über die räumlichen 

Verhältnisse, das tatsächlich eingesetzte Personal 

und den üblichen Geschäftsbetrieb zu verschaf-

fen (siehe hierzu den getrennten Beitrag „Grund-

züge der neu eingeführten Lohnsteuer-Nach-

schau“).  

 Lohnsteuer-Freibeträge: Als Verfahrensverein-

fachung für Arbeitnehmer erlaubt die Finanz-

verwaltung – voraussichtlich ab 2015 – auf An-

trag, die Geltungsdauer eines im Lohnsteuerab-

zugsverfahren zu berücksichtigenden Freibetrags 

künftig auf 2 Kalenderjahre zu verlängern. Ein 

jährlicher Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 

beim Finanzamt  ist damit entbehrlich. 

 Wehrsold: Steuerfrei bleiben der reine Wehrsold 

für den freiwilligen Wehrdienst und das Dienst-

geld für Reservisten, das Taschengeld für den 

Bundesfreiwilligendienst, den Jugendfreiwilli-

gendienst und für die anderen ziv ilen Freiwilli-

gendienste. Steuerpflichtig werden bei Diens t-

verhältnissen ab dem 1.1.2014 unter anderem der 

Wehrdienstzuschlag, besondere Zuwendungen 

sowie unentgeltliche Unterkunft und Verpfle-

gung.  

 Pflegepauschbetrag: Steuerpflichtige können 

wegen außergewöhnlicher Belastungen, die ih-

nen durch die Pflege einer h ilflosen Person ent-

stehen, anstelle einer Steuerermäßigung einen 

sog. Pflege-Pauschbetrag in Höhe von 924 € im 

Jahr geltend machen, wenn sie dafür keine Ein-

nahmen erhalten und sie die Pflege im Inland 

entweder in ihrer Wohnung oder in der Wohnung 

des Pflegebedürftigen persönlich durchführen. 

Mit einer Neuregelung wird der Anwendungsbe-

reich des  
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Pflege-Pauschbetrages auf die häusliche, persön-

lich durchgeführte Pflege im gesamten EU-

/EWR-Ausland ausgeweitet und die Norm euro-

parechtstauglich gestaltet. So kann die persönli-

che Pflege – unter weiteren Voraussetzungen – 

nunmehr auch unabhängig vom Ort der Pf lege 

steuerlich honoriert werden.  

 Prozesskosten: Aufwendungen für die Führung 

eines Rechtsstreits (Prozesskosten) werden vom 

Abzug als außergewöhnliche Belastung ausge-

schlossen, es sei denn, es handelt sich um Auf-

wendungen, ohne die der Steuerpflichtige Gefahr 

liefe, seine Existenzgrundlage zu verlieren und 

seine lebensnotwendigen Bedürfnisse in dem üb-

lichen Rahmen nicht mehr befried igen zu können 

(siehe getrennten Beitrag in d iesem Schreiben).  

 Vermietung von Sportbooten/Beförderungs-

mitteln: Durch die Neufassung des Umsatzsteu-

ergesetzes wird der Leistungsort bei der langfris-

tigen Vermietung von Sportbooten an den Ort, an 

dem das Boot dem Leistungsempfänger zur Ver-

fügung gestellt wird und der leistende Unter-

nehmer an diesem Ort auch seinen Sitz oder eine 

Betriebsstätte hat und die Vermietungsleistungen 

dort erbringt, verlagert. Das gilt auch für d ie 

langfristige Vermietung von Beförderungsmit-

teln an Nichtunternehmer. 

 Kunstgegenstände: Insbesondere die Lieferun-

gen sowie die Vermietung von Sammlungsstü-

cken und Kunstgegenständen werden ab 

1.1.2014 von der Anwendung des ermäßigten 

Umsatzsteuersatzes ausgeschlossen; sie unterlie-

gen künftig dem Regelsteuersatz. Nicht betroffen 

sind die Umsätze der Künstler selbst. 

 Gutschriften/Änderung bei der Rechnungs-

stellung: Grundsätzlich richtet sich das Recht für 

die Rechnungsausstellung nach den Vorschriften 

des Mitgliedstaats, in dem der Umsatz ausgeführt 

wird. Sofern der leistende Unternehmer nicht im 

Inland ansässig ist, gilt künftig das Recht des 

Mitgliedsstaates, in dem der Unternehmer ansäs-

sig ist. Bei Ausstellung einer Rechnung durch 

den Leistungsempfänger muss die Rechnung die 

Angabe „Gutschrift“ enthalten (siehe getrennte 

Beiträge „Änderungen bei Rechnungen“ und 

„Umsatzsteuerrisiko bei Gutschriften“). 

 Steuerschuldnerschaft bei Gas- und Stromlie-

ferungen: Die Anwendung des Reverse-Charge-

Verfahrens ist auch auf die Lieferung von Gas 

über das Gasleitungsnetz und von Elektrizität un-

ter bestimmten Voraussetzungen ausgeweitet 

worden. Davon betroffen gewesen wären durch 

eine unglückliche Gesetzesfassung auch Betrei-

ber von Photovoltaikanlagen. Diese Regelung 

gilt jedoch aufgrund einer neuen Gesetzesfas-

sung nur für die Lieferung von Energiehändlern 

an andere Energ iehändler. Damit unterliegen die 

Betreiber von Photovoltaikanlagen oder Wind-

energieanlagen nicht der Übertragung der  

 

Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfän-

ger, da diese nicht „W iederverkäufer“ sind. 

 Steuerschlupflöcher: Einschränkungen sieht das 

Gesetz unter anderem bei den sog. „Cash-

GmbHs“ vor, die es Erben bislang ermöglichten, 

große private Geldvermögen als Betriebsvermö-

gen zu deklarieren und damit die Erbschaftsteuer 

drastisch zu reduzieren. Nach dem Vermittlungs-

vorschlag darf eine solche GmbH nur noch 20 % 

dieses Vermögens enthalten.  

Ebenfalls begrenzt wurde die Möglichkeit für 

Immobilienunternehmen, durch Anteilstausch 

über sog. RETT-Blocker d ie Grunderwerbsteuer 

zu vermeiden. Der Anwendungsbereich wird 

stark eingegrenzt.  

Das als „Goldfinger“ bezeichnete Steuersparmo-

dell mittels An- und Verkauf von Gold über Fir-

men nach ausländischem Recht wurde vom 

Vermittlungsausschuss gänzlich aus dem Ein-

kommensteuergesetz gestrichen.  

 

Anmerkung: Das neugefasste Gesetz trat im 

Grundsatz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Zahlreiche Elemente aus dem gescheitertem Jahres-

steuergesetz 2013 finden allerd ings – wie ursprüng-

lich geplant – bereits für den gesamten Veranla-

gungszeitraum 2013 Anwendung.  

 

> Förderung des ehrenamtlichen Engage-
ments wurde verbessert 

 

Mit dem Gemeinnützigkeitsentbürokratisierungsge-

setz stärkt der Gesetzgeber das Ehrenamt und entlas-

tet Vereine, St iftungen und andere gemeinnützige 

Organisationen von Bürokratie. Dazu wurden fol-

gende Maßnahmen beschlossen: 

 

 Die sog. „Übungsleiterpauschale“ wurde von 

2.100 € auf 2.400 € und die sog. „Ehrenamtspau-

schale“ von 500 € auf 720 € angehoben. Diese 

Einnahmen sind nicht steuer- oder sozialversi-

cherungspflichtig. Übungsleitertätigkeiten sind 

nebenberufliche Tätigkeiten für eine gemeinnüt-

zige Organisation oder eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts. Die „Ehrenamtspau-

schale“ kann für jede Art von Tätigkeit für ge-

meinnützige Vereine, kirch liche oder öffentliche 

Einrichtungen in Anspruch genommen werden.  

 Die Frist, in der steuerbegünstigte Körperschaf-

ten ihre Mittel verwenden müssen, ist um ein 

Jahr verlängert worden. Bisher mussten diese bis 

zum Ablauf des auf den Zufluss folgenden Ka-

lenderjahres erfo lgen. Dies ermöglicht einen 

größeren und flexibleren Planungszeitraum für 

den Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel.  
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 Steuerbegünstigte Organisationen können durch 

eine gesetzliche Regelung der sog. „Wiederbe-

schaffungsrücklage“ Mittel zurücklegen, um bei-

spielsweise einen alten Pkw durch einen neuen 

oder größeren zu ersetzen. Eine weitere große 

Erleichterung ist für die sog. freie Rücklage vor-

gesehen. Körperschaften können das nicht ausge-

schöpfte Potenzial, das sie in einem Jahr in d ie 

freie Rücklage hätten einstellen können, in den 

folgenden 2 Jahren ausschöpfen.  

 Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist eine Regelung 

eingeführt, die die zivilrechtliche Haftung von 

Vereinsmitgliedern oder Mitgliedern von Ver-

einsorganen auf Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit beschränkt, wenn die Vergütung 720 € jähr-

lich n icht übersteigt. 

 

 

 Gemeinnützige Organisationen können nun an-

dere gemeinnützige Organisationen leichter mit 

Kapital unterstützen, denn dies war bisher nur in 

begrenztem Umfang möglich. Die Regelung er-

möglicht vor allem die Schaffung sog. Stiftungs-

lehrstühle an Universitäten. 

 Die Umsatzgrenze für sportliche Veranstaltungen 

wird um 10.000 € auf 45.000 € angehoben. Ver-

anstaltungen, die sich im Rahmen dieser Um-

satzgrenze bewegen, sind steuerfrei.  

 

Anmerkung: Durch die gesetzlichen Änderungen 

bedürfen viele „Vereinssatzungen“ ggf. einer An-

passung. Lassen Sie sich vor der Anpassung bera-

ten! 

 
 

  

 
 

Für alle Steuerpflichtigen 
 

 

 
> Neuregelungen Reisekostenrecht ab 2014 
 

Mit den Neuregelungen bei den Reisekosten soll 

eine vereinfachte Ermittlung der abziehbaren Reis e-

kosten ab 2014 erreicht werden. Von den Neurege-

lungen sind die Fahrtkosten, Verpflegungsmehrauf-

wendungen und Übernachtungskosten betroffen. 

Dieser Beitrag soll einen kurzen Überblick über die 

neuen Regelungen geben.  

 

Die erste Tätigkeitsstätte (neu): An die Stelle des 

bisherigen Begriffs der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ 

tritt ab 2014 der neue Begriff der „ersten Tätigkeits-

stätte“. Hierbei handelt es sich um eine ortsfeste 

Einrichtung, an der der Arbeitnehmer unbefristet, für 

die gesamte Dauer des Dienstverhältnisses oder 

länger als 48 Monate tätig werden soll.  

 

Ein Arbeitnehmer kann nur „eine“ erste Tätigkeits-

stätte je Dienstverhältnis haben. Entscheidend ist 

grundsätzlich die Anordnung des Arbeitgebers ge-

mäß d ienstrechtlichen Weisungen.  

 

1. Prüfungsstufe – die Zuordnung des Arbeitge-

bers: Wenn mehrere Tätigkeitsstätten vorhanden 

sind, bestimmt der Arbeitgeber, welche davon als 

erste Tätigkeitsstätte gilt. 

2. Prüfungsstufe – die quantitative Abgrenzung: 

Ordnet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer keiner 

bestimmten Tätigkeitsstätte zu, wird eine erste Tä-

tigkeitsstätte bestimmt, sofern 
 

 der Arbeitnehmer typischerweise arbeitstäglich 

oder 

 je Arbeitswoche 2 volle Arbeitstage oder 

 mindestens 1/3 seiner regelmäßigen Arbeitszeit 

 

an einer betrieblichen Einrichtung gemäß seinem 

Arbeitsvertrag tätig werden soll. So ll der Arbeit -

nehmer an mehreren Tätigkeitsstätten mindestens 

1/3 der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig 

werden, wird die seiner Wohnung am nächsten lie-

gende Tätigkeitsstätte als erste Tätigkeitsstätte be-

stimmt.  

 

Fahrtkosten: Der Arbeitnehmer kann bei beruflich 

veranlasster Auswärtstätigkeit die Fahrtkosten in 

Höhe der tatsächlich entstandenen Aufwendungen 

als Werbungskosten geltend machen. Anstelle der 

tatsächlichen Aufwendungen kann auch ein pauscha-

ler Kilometersatz für jeden gefahrenen Kilometer als 

Werbungskosten angesetzt werden, sofern der Ar-

beitnehmer alle Aufwendungen für das Fahrzeug 

trägt. Dieser pauschale Kilometersatz beträgt für 

Pkws zzt. 0,30 € je Kilometer. Hier sei jedoch an-

gemerkt, dass die tatsächlichen Kosten je Kilometer 

i. d. R. weit höher sind und sich somit eine indiv idu-

elle Ermittlung lohnen kann. 

 

Beispiel 1: Arbeitnehmer A mit Wohnsitz in Düs-

seldorf ist unbefristet dem Sitz der Geschäftsleitung 

seines Arbeitgebers in Köln zugeordnet. Er hat dort 

seine erste Tätigkeitsstätte. Im Monat Juni 2014 

wird er an 25 Arbeitstagen nur bei einem Kunden in 

Bonn tätig. Die Fahrten dorthin legt er mit seinem 

eigenen Pkw zurück. Die einfache Entfernung von 

seiner Wohnung in Düsseldorf zum Kunden in Bonn 

beträgt 72 km. 
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Konsequenz: Die Fahrten von seiner Wohnung in 

Düsseldorf zu seiner ersten Tätigkeitsstätte in Köln 

werden in Höhe der Entfernungspauschale als Wer-

bungskosten berücksichtigt. Für seine beruflich 

veranlasste Auswärtstätigkeit in Bonn kann A die 

Werbungskosten nach Reisekostengrundsätzen gel-

tend machen. So kann er z. B. folgende Fahrtkosten 

als Werbungskosten ansetzen: 25 Arbeitstage × 144 

gefahrene Kilometer × 0,30 € = 1.080 €. 

 

Verpflegungsmehraufwendungen: Die bisherige 

dreistufige Staffelung bei den Verpflegungsmehr-

aufwendungen wird auf zwei Stufen reduziert. Für 

Inlandsreisen können ab 2014 folgende Pauschbe-

träge steuerlich berücksichtigt werden: 

 

 12 € je Kalendertag, sofern der Arbeitnehmer 

mehr als 8 Stunden von seiner Wohnung und 

ggf. der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist,   

 24 € je Kalendertag bei einer Abwesenheit von 

mehr als 24 Stunden, 

 jeweils 12 € für den An- und Abreisetag bei 

auswärtiger Übernachtung ohne Prüfung einer 

Mindestabwesenheitszeit.  

 

Für die Qualifizierung als An- oder Abreisetag ist es 

ausreichend, wenn der Arbeitnehmer an diesem, 

einem anschließenden oder vorhergehenden Tag 

außerhalb der Wohnung übernachtet. 

 

Die Verpflegungspauschale von 12 € gilt auch dann, 

wenn der Arbeitnehmer seine eintägige berufliche 

Tätigkeit „über Nacht ausübt” (ohne Übernachtung) 

und er dadurch ebenfalls insgesamt mehr als 8 Stun-

den von der Wohnung und ggf. der ersten Tätig-

keitsstätte abwesend ist.  

 

Beispiel 2: Arbeitnehmer B hat eine Besprechung 

mit einem Kunden am Mittwoch um 9 Uhr. Auf-

grund der Entfernung muss er bereits am Dienstag 

anreisen. Er verlässt gegen 20 Uhr seine Wohnung 

und übernachtet am Ort der Besprechung. Nach der 

Besprechung reist er wieder ab. Seine Wohnung 

erreicht er am Donnerstag um 2.00 Uhr.  

Rechtslage bis 31.12.2013: B kann lediglich für den 

Besprechungstag einen Pauschbetrag von 24 € gel-

tend machen, da die Abwesenheitsdauer an den 

übrigen zwei Tagen unter 8 Stunden betragen hat.      

Rechtslage ab 2014: B kann für den An- und Abrei-

setag jeweils einen Pauschbetrag von 12 € und für 

den Besprechungstag einen Pauschbetrag von 24 € 

als Werbungskosten geltend machen, insgesamt also 

48 €.  

 

 

 

 

 

 

 

Verpflegungsmehraufwendungen bei Auslandstä-

tigkeit: Auch für Tätigkeiten im Ausland gelten ab 

2014 nur noch zwei statt bisher drei Pauschalen, 

wobei die g leichen Voraussetzungen wie bei den 

inländischen Pauschalen erfüllt sein müssen. Die 

Auslandspauschalen waren bei Ausarbeitung dieses 

Schreibens noch nicht bekannt. Diese werden aber 

sicherlich noch vor Jahresende 2013 veröffentlicht. 

 

Doppelte Haushaltsführung: Das Vorliegen eines 

„eigenen Hausstands“ außerhalb des Ortes der ersten 

Tätigkeitsstätte erfordert künft ig neben dem Inneha-

ben einer Wohnung aus eigenem Recht oder als 

Mieter auch eine angemessene finanzielle Beteili-

gung an den Kosten der Lebensführung. Außerdem 

muss am Ort der ersten Tätigkeitsstätte die Nutzung 

einer Zweitunterkunft aus beruflichen Gründen er-

forderlich sein. Eine Zweitwohnung an einem ande-

ren Ort kann anerkannt werden, wenn der Weg von 

dort aus zur ersten Tätigkeitsstätte weniger als die 

Hälfte der Entfernung von der Hauptwohnung zur 

neuen Tätigkeitsstätte beträgt. 

 

Ab 2014 können als Unterkunftskosten im In land die 

dem Arbeitnehmer tatsächlich entstehenden Auf-

wendungen für die Nutzung einer Wohnung oder 

Unterkunft angesetzt werden – höchstens jedoch 

1.000 € pro Monat. Soweit der monatliche Höchs t-

betrag nicht ausgeschöpft wird, ist eine Übertragung 

des nicht ausgeschöpften Volumens in andere Mona-

te im selben Kalenderjahr möglich. Die bisherige 

Grenze von 60 m2 für eine Wohnung entfällt. Für 

das Ausland bleibt die Rechtslage unverändert. 

 

 

Änderungen bei der Dreimonatsfrist: Die Berück-

sichtigung der Pauschalen für die Verpflegungs-

mehraufwendungen bleibt wie b isher grundsätzlich 

auf die ersten 3 Monate einer beruflichen Tätigkeit 

an ein und derselben Tätigkeitsstätte beschränkt. 

Neu ist ab 2014, dass eine zeitliche Unterbrechung 

von 4 Wochen unabhängig vom Anlass der Unter-

brechung, wie z. B. Krankheit, Urlaub oder Tätigkeit 

an einer anderen Tätigkeitsstätte, zu einem Neube-

ginn der Dreimonatsfrist führt.  

 

Anmerkung: Ggf. müssen die Reisekostenrichtli-

nien in Ihrem Betrieb angepasst werden. Reisekosten 

stellen in manchen Unternehmen einen großen fi-

nanziellen Belastungsfaktor dar. Lassen Sie sich im 

Einzelfall von uns beraten! 
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> 1-%-Regelung auf Grundlage des  
   „Bruttolistenneupreises“  
 

Von der Fachwelt heftig umstritten ist die Tatsache, 

dass die 1-%-Regelung vom „Bruttolistenneupreis“ 

und nicht vom tatsächlichen Kaufpreis des Pkw 

angewandt wird. Das macht sich besonders bei ge-

braucht gekauften Pkw negativ bemerkbar.  

 

Das Einkommensteuergesetz schreibt vor, dass zum 

Arbeitslohn auch die Vorteile aus der Überlassung 

eines Dienstwagens, soweit ihn der Arbeitnehmer 

privat nutzen kann, gehören. Dieser Vorteil kann mit 

den durch die private Nutzung verursachten Kosten 

des Fahrzeugs (Fahrtenbuchmethode) oder, wenn ein 

Fahrtenbuch nicht geführt wird, mit 1 % des „Brut-

tolistenpreises“ (sog. 1-%-Regelung) bewertet wer-

den.  

  

In einem vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ausge-

fochtenen Streitfall durfte ein Steuerpflichtiger einen 

von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 

Dienstwagen auch für private Fahrten nutzen. Das 

gebrauchte Fahrzeug hatte noch einen Wert von rund 

32.000 €. Der Bruttolistenneupreis belief sich auf 

81.400 €. Das Finanzamt setzte als geldwerten Vor-

teil aus der Überlassung des Dienstwagens entspre-

chend der 1-%-Regelung auf Grundlage des Brutto-

listenneupreises einen Betrag in Höhe von  814 € 

monatlich an. Dagegen machte der Kläger geltend, 

dass bei der Berechnung des Vorteils nicht der Lis-

tenneupreis, sondern der Gebrauchtwagenwert zu-

grunde zu legen sei. Außerdem würden Neufahrzeu-

ge kaum noch zum Bruttolistenpreis veräußert. Der 

Gesetzgeber müsse deshalb aus verfassungsrechtli-

chen Gründen einen Abschlag vorsehen.  

 

Der BFH hielt in seiner Entscheidung vom 

13.12.2012 an der Rechtsprechung fest, dass die 1-

%-Regelung als pauschalierende Bewertungsrege-

lung individuelle Besonderheiten in Bezug auf die 

Art und die Nutzung des Dienstwagens grundsätz-

lich unberücksichtigt lässt. Schon früher hatte er 

entschieden, dass nachträgliche Änderungen am 

Fahrzeug unabhängig davon, ob werterhöhend oder 

wertverringernd, grundsätzlich unerheblich bleiben, 

sodass auch bei einem vom Arbeitgeber gebraucht 

erworbenen Fahrzeug grundsätzlich der Bruttolis-

tenneupreis anzusetzen ist.  

 

Er folgte auch nicht dem Einwand, dass heutzutage 

auch Neufahrzeuge praktisch kaum noch zum aus-

gewiesenen Bruttolistenneupreis verkauft werden 

und der Gesetzgeber deshalb von Verfassungswegen 

gehalten ist, Anpassungen vorzunehmen, etwa durch 

einen Abschlag vom Bruttolistenneupreis.  

 

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Vorteil 

des Arbeitnehmers nicht nur in der Fahrzeug-

überlassung selbst liegt, sondern auch in  

 

der Übernahme sämtlicher damit verbundener 

Kosten wie Steuern, Versicherungsprämien, Re-

paratur- und Wartungskosten sowie ins besonde-

re der Treibstoffkosten. Alle diese Aufwendungen 

sind weder im Bruttolistenneupreis noch in den 

tatsächlichen, möglicherweise geringeren An-

schaffungskosten abgebildet.  

 

Soweit der BFH in anderem Zusammenhang auf die 

tatsächlichen Fahrzeugpreise abstellt, nämlich bei 

der Besteuerung des Vorteils durch Rabatte beim 

Neuwagenkauf (Jahreswagenbesteuerung), wird hier 

der Vorteil n icht nach Maßgabe einer grob typisie-

renden Regelung, sondern auf Grundlage des tat-

sächlich verwirklichten Sachverhalts ermittelt und 

besteuert. Diese Möglichkeit hat der Arbeitnehmer 

ebenfalls, wenn er sich für d ie Fahrtenbuchmethode 

entscheidet.  
 

> Strenge Anforderungen an ein  

   „ordnungsgemäßes“ Fahrtenbuch 
 

Wie der Bundesfinanzhof bereits in seinem Urteil 

vom 1.3.2012 entschieden hat, muss ein ordnungs-

gemäßes Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener 

Form geführt werden, um so nachträgliche Einfü-

gungen oder Änderungen auszuschließen oder als 

solche erkennbar zu machen. Neben Datum und 

Fahrtzielen sind auch die jeweils aufgesuchten 

Kunden oder Geschäfts partner oder die konkre-

ten Gegenstände der dienstlichen Verrichtung 

aufzuführen, und zwar grundsätzlich jede einzel-

ne berufliche Verwendung für sich und mit dem 

bei Abschluss der Fahrt erreichten Gesamtkilo-

meterstand des Fahrzeugs. Bei einer einheit lichen 

beruflichen Reise können diese Abschnitte zwar 

miteinander zu einer zusammenfassenden Eintra-

gung verbunden und der am Ende der gesamten 

Reise erreichte Gesamtkilometerstand aufgezeichnet 

werden. Im Rahmen dieser Erleichterung sind 

aber die einzelnen Kunden oder Geschäftspart-

ner im Fahrtenbuch in der zeitlichen Reihenfolge 

aufzuführen, in der sie aufgesucht worden sind.  

Diese Daten gehören zu den unverzichtbaren Anga-

ben, die im Fahrtenbuch selbst zu machen sind. Es 

genügt nicht, wenn nur allgemein und pauschal die 

betreffenden Fahrten im Fahrtenbuch als „Diens t-

fahrten“ bezeichnet werden. Unzureichende Anga-

ben im Fahrtenbuch können nicht aufgrund eigener 

Tagebuchaufzeichnungen des  Arbeitnehmers ergänzt 

werden. Denn die für ein Fahrtenbuch essenziellen 

Angaben sind dort selbst zu machen und nicht an 

anderer Stelle in einer weiteren und gegebenenfalls 

auch nachträglich vom Arbeitnehmer erstellten Auf-

listung. Ein „ordnungsgemäßes“ Fahrtenbuch liegt 

deshalb auch dann nicht vor, wenn die unzureichen-

den Angaben im Fahrtenbuch selbst durch vom 

Arbeitgeber stammende Listen und Ausdrucke des 

Terminkalenders ergänzt und vervollständigt wer-

den. 
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> Steuerliche Behandlung des  
   Arbeitszimmers 
 

Aufwendungen für ein  häusliches Arbeitszimmer 

sowie die Kosten der Ausstattung können als Be-

triebsausgaben abgezogen werden, wenn für die 

betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Höhe der 

abziehbaren Aufwendungen wird dann gesetzlich 

auf 1.250 € begrenzt. Die Beschränkung der Höhe 

nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittel-

punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 

Betätigung bildet. 

 

Unter einem häuslichen Arbeitszimmer wird ein 

Raum verstanden, der seiner Lage, Funktion und 

Ausstattung nach in die häusliche Sphäre des Steu-

erpflichtigen eingebunden ist und vorwiegend der 

Erled igung gedanklicher, schriftlicher, verwaltungs-

technischer oder organisatorischer Arbeiten dient. 

Ein solcher Raum ist typischerweise mit Büromö-

beln  

 

eingerichtet, wobei der Schreibtisch regelmäßig das 

zentrale Möbelstück ist.  

 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) vom 10.10.2012 setzt ein häusliches Ar-

beitszimmer nicht zwingend vor aus, dass es mit 

bürotypischen Einrichtungsgegenständen ausge-

stattet ist und nur für Bürotätigkeiten genutzt 

wird. Jedenfalls kommt die Nutzung des 

„Übezimmers“ eines Berufsmusikers der Nutzung 

eines „typischen“ Arbeitszimmers durch Angehörige 

anderer Beru fsgruppen gleich. Der BFH vermochte 

der Auffassung der Vorinstanz, das Übezimmer 

ähnele bei wertender Betrachtungsweise eher einem 

Tonstudio als einem Arbeitszimmer, bei dem d ie 

Kosten in voller Höhe steuerlich berücksichtigt 

worden wären, nicht zu folgen.  

 

 
 

 
 

Für Gewerbetreibende / Freiberufler / Kapitalgesellschaften 
 

 

 
> Grundzüge der neu eingeführten  
   „Lohnsteuer-Nachschau“  

 

Mit der Einführung einer sog. „Lohnsteuer-

Nachschau“ durch das Amtshilferichtlinie -

Umsetzungsgesetz soll das Finanzamt  in d ie Lage 

versetzt werden, sich insbesondere einen Eindruck 

über die räumlichen Verhältnisse, das tatsächlich 

eingesetzte Personal und den üblichen Geschäftsbe-

trieb zu verschaffen. Dieses Ermittlungsverfahren 

dient allein der Kontrolle der steuerlichen Pflichten 

auf dem Gebiet der Lohnsteuer. Andere Steuern 

sind nicht betroffen. 

Eine Lohnsteuer-Nachschau darf nur während der 

üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten stattfinden. 

Die Beauftragten dürfen ohne vorherige Ankündi-

gung und außerhalb einer Lohnsteuer-Außenprüfung 

Grundstücke und Räume von Personen, die eine 

gewerbliche oder berufliche Tätigkeit ausüben, be-

treten. Wohnräume hingegen dürfen nicht betreten 

werden, es sei denn es besteht dringende Gefahr fü r 

die öffentliche Sicherheit und Ordnung. 

Die von der Lohnsteuer-Nachschau betroffenen 

Personen haben auf Verlangen Lohn- und Gehalts-

unterlagen, Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspa-

piere und andere Urkunden über die der Lohnsteuer-

Nachschau unterliegenden Sachverhalte vorzulegen 

und Auskünfte zu erteilen, soweit dies zur Feststel-

lung einer steuerlichen Erheblichkeit zwec kdienlich 

ist.  

 

 

Welche Unterlagen dies sind, bestimmt sich nach 

der Einschätzung des Amtsträgers. Das Vorlageer-

suchen der Unterlagen muss aber konkret begründet 

werden. Ein Ermitteln ins Blaue ist nicht zulässig. 

Geben die getroffenen Feststellungen hierzu Anlass, 

kann von der allgemeinen Nachschau ohne vorheri-

ge Prüfungsanordnung zu einer Außenprüfung über-

gegangen werden. Auf den Übergang zur Lohnsteu-

er-Außenprüfung ist jedoch schriftlich h inzuweisen. 

 

Die Verhältn isse, die anlässlich einer Lohnsteuer-

Nachschau festgestellt werden, können auch bei der 

Steuerveranlagung einer dritten Person – i. d. R. 

beim Arbeitnehmer – berücksichtigt werden. 

 

Anmerkung: Mit der Einführung der Lohnsteuer-

Nachschau sind leider viele Aspekte als ungeklärt 

und rechtlich problemat isch anzusehen. Hier ist z. B. 

fraglich, ob die Durchführung die Möglichkeit einer 

Selbstanzeige verhindert und wie weit eine Nach-

schau wirklich „zwangsweise“ durchgeführt werden 

darf. Zu dem komplexen Thema wird ein klärendes 

Schreiben des Bundesfinanzmin isteriums erwartet.  
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> Änderungen bei „Rechnungen“  
 

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berech-

tigt, muss sie strenge Kriterien erfüllen, d ie im Um-

satzsteuergesetz explizit geregelt s ind. Das jüngst 

verabschiedete Amtshilferichtlinien-Umsetzungs-

gesetz verschärft diese Regelungen weiter. Dabei 

gilt Folgendes zu beachten: 

 

Gutschriften: In den Fällen der Ausstellung der 

Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch 

einen von ihm beauftragten Dritten muss die Angabe 

„Gutschrift“ (anstelle von Rechnung) enthalten sein.  

 

Reiseleistung/Differenzbesteuerung: Der bisherige 

Hinweis „Differenzbesteuerung nach § 25 (oder § 25a 

UStG)“ ist jetzt – je nach Sachverhalt – zwingend um 

die Angaben „Sonderregelung für Reiseleistungen“ 

bzw. „Gebrauchsgegenstände/Sonderregelung“ bzw. 

„Kunstgegenstände/Sonderregelung“ bzw. „Samm-

lerstücke und Antiquitäten/Sonderregelung“ zu er-

gänzen. 

 

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfän-

gers/Reverse-Charge-Verfahren: Beim sog. Rever-

se-Charge-Verfahren (betroffen können u. a. Bau-

leistungen, Leistungen an ausländische Unternehmer 

sein) schuldet der Leistungsempfänger die Umsatz-

steuer. Führt demnach ein Unternehmen Leistungen 

aus, die unter das Verfahren fallen, muss die Rech-

nung zwingend die Angabe „Steuerschuldnerschaft 

des Leistungsempfängers“ enthalten. Auch der Be-

griff „Reverse Charge“ ist zusätzlich erlaubt und für 

Rechnungen an ausländische Unternehmer anzura-

ten. 

 

Fristen für die Rechnungsausstellung: Rechnungen 

für innergemeinschaftliche Lieferungen und sonstige 

Leistungen an Unternehmer in einem anderen Mit -

gliedstaat (Reverse-Charge-Verfahren) müssen bis 

zum 15. des Folgemonats (= Monat der Umsatzaus-

führung) ausgestellt werden. 

 

> Kosten einer Betriebsveranstaltung als  
   steuerpflichtiger Lohn 
 

Zuwendungen eines Arbeitgebers anlässlich einer 

Betriebsveranstaltung sind erst bei Überschreiten 

einer Freigrenze (von 110 €/Person) als steuer-

pflichtiger Arbeitslohn zu qualifizieren. Diese Kos-

ten sind grundsätzlich zu gleichen Teilen sämtlichen 

Teilnehmern  zuzurechnen. Eine Voraussetzung für 

die Annahme von Arbeitslohn ist, dass die Teilneh-

mer durch die Leistungen objektiv bere ichert sind.  

 

Dies hat der BFH mit Urteil vom 16.5.2013 ent-

schieden und seine bisher gegenteilige Recht-

sprechung geändert. Zu einer objektiven Bereiche-

rung führen dabei nur solche Leistungen, die von 

den  

 

teilnehmenden Arbeitnehmern unmittelbar kons u-

miert werden können, also vor allem Speisen, Ge-

tränke und Musikdarbietungen. Aufwendungen des 

Arbeitgebers, die die Ausgestaltung der Betriebsver-

anstaltung betreffen (z. B. Mieten und Kosten für die 

Beauftragung eines Eventveranstalters) bereichern 

die Teilnehmer hingegen nicht und bleiben deshalb 

bei der Ermittlung der maßgeblichen Kosten unbe-

rücksichtigt.  

 

In einem weiteren Urteil hat der BFH entschieden, 

dass die Kosten der Veranstaltung nicht nur auf die 

Arbeitnehmer, sondern auf alle Teilnehmer (z. B. 

auch Familienangehörige) zu verteilen  sind. Der 

danach auf Begleitpersonen entfallende Anteil der 

Kosten wird, so der BFH ebenfalls entgegen seiner 

früheren Auffassung, den Arbeitnehmern bei der 

Berechnung der Freigrenze auch nicht als eigener 

Vorteil zugerechnet. 
 

Mit Urteil vom 12.12.2012 hat der BFH entschieden, 

dass eine ständige Anpassung des Höchstbetrags 

(Freigrenze) an die Geldentwertung nicht Aufgabe 

des Gerichts sei. Nach seiner Auffassung ist zumin-

dest für das Jahr 2007 noch an der Freigrenze in 

Höhe von 110 € festzuhalten. Er fordert jedoch die 

Finanzverwaltung auf, „alsbald“ den Höchstbetrag 

auf der Grundlage von Erfahrungswissen neu zu 

bemessen.  

 

> Einnahmenzuschätzung wegen  
   fehlerhafter Kassenaufzeichnungen bei  

   Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
 

Der Besteuerung sind die Buchführung und die Auf-

zeichnungen zugrunde zu legen, soweit kein Anlass 

besteht, ihre sachliche Richtigkeit zu beanstanden. 

Wenn eine formell ordnungsmäßige Buchführung 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

sachlich unrichtig ist, kann ihr Ergebnis von der 

Finanzverwaltung ganz oder teilweise verworfen 

werden. Entsprechend werden die Besteuerungs-

grundlagen geschätzt. 

 

Diese Grundsätze finden auch Anwendung auf Steu-

erpflichtige, d ie nicht zur Buchführung verpflichtet 

sind, sondern ihre Gewinne nach Maßgabe des § 4 

Abs. 3 EStG ermitteln (sog. „4-III-Rechner“). Des-

halb müssen die Aufzeichnungen so klar und voll-

ständig sein, dass sie einem sachverständigen Dritten 

in vertretbarer Zeit den Umfang seiner Einkünfte 

plausibel machen. Die (ggf. freiwillige und im eige-

nen Interesse liegende) Aufbewahrung aller Belege 

ist im Regelfall auch notwendige Voraussetzung für 

den Schluss, dass die Betriebseinnahmen vollständig 

erfasst und die geltend gemachten Aufwendungen 

durch den Betrieb veranlasst sind.  
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Aufzeichnungen, die handschriftlich auf einem 

Formblatt „Kasse“ oder in elektronischer Form er-

folgt sind, weisen zwar Tageseinnahmen aus. Diesen 

Eintragungen müssen jedoch Belege 

(Kassenendbons u. Ä.) beigefügt sein, aus denen 

erkennbar wäre, wie die Su mmen der Einnahmen 

ermittelt worden sind. Einen Nachweis für die geld -

mäßige Kassenführung stellt das Zählprotokoll dar.  

 

> Die Zuordnung eines gemischt genutzten  
   Gebäudes zum Unternehmen muss  
   „zeitnah“ sein 

 

Ein Unternehmer kann die gesetzlich geschuldete 

Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die 

von einem anderen Unternehmer für sein Unterneh-

men ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen. 

Bei richtlinienkonformer Auslegung wird für das 

Unternehmen eine Leistung nur bezogen, wenn sie 

zur (beabsichtigten) Verwendung für Zwecke einer 

nachhaltigen und gegen Entgelt ausgeübten Tätigkeit 

bezogen wird, d ie im Übrigen steuerpflichtig sein 

muss, damit der Vorsteuerabzug nicht ausgeschlos-

sen ist. 

 

Ist ein Gegenstand – wie in dem vom Bundesfinanz-

hof (BFH) am 11.7.2012 entschiedenen Fall ein 

hergestelltes Einfamilienhaus – sowohl für den un-

ternehmerischen Bereich als auch für den nicht un-

ternehmerischen privaten Bereich des Unternehmers 

vorgesehen (gemischte Nutzung), wird der Gegen-

stand nur dann für das Unternehmen bezogen, wenn 

und so weit der Unternehmer ihn seinem Unterneh-

men zuordnet.  

  

Die Zuordnung eines Gegenstands zum Unterneh-

men erfordert eine durch Beweisanzeichen gestützte 

Zuordnungsentscheidung des Unternehmers, die 

zeitnah zu dokumentieren ist. Dabei ist die Ge l-

tendmachung des Vorsteuerabzugs regelmäßig ein 

gewichtiges Indiz für, die Unterlassung eines mögli-

chen Vorsteuerabzugs ein ebenso gewichtiges Indiz 

gegen die Zuordnung eines Gegenstands zum Unter-

nehmen. Auch die bilanzielle und 

ertragsteuerrechtliche Behandlung kann ggf. ein 

Indiz für die umsatzsteuerrechtliche Behandlung 

sein. 

 

Bitte beachten Sie!  Gibt es keine Beweisanzeichen 

für eine Zuordnung zum Unternehmen, kann diese 

nicht unterstellt werden! Der BFH hat in mehreren 

Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsent-

scheidung spätestens und mit endgültiger Wirkung 

in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung 

für das Jahr, in das der Leistungsbezug fällt, nach 

außen dokumentiert werden kann. Der letztmögli-

che Zeitpunkt hierfür ist der 31. Mai des Folge-

jahres. 

 

 

 

 

> Umsatzsteuerrisiko bei „Gutschriften“   
 

Die Abrechnung einer Leistung kann auch im Wege 

einer Gutschrift erfolgen. Die Abrechnungsgut-

schrift stellt jedoch der Leistungsempfänger und 

nicht der Leistende aus. Das Umsatzsteuergesetz 

legte bis dato nicht grundsätzlich fest, eine Gut-

schrift als „Gutschrift“ zu bezeichnen. Durch das 

Amtshilferichtlin ie-Umsetzungsgesetz wird  der 

Katalog der Pflichtangaben in einer Rechnung er-

weitert und fo lgende Neuregelung eingeführt:  

 

In den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch 

den Leistungsempfänger oder durch einen von ihm 

beauftragten Dritten muss die Angabe „Gutschrift“ 

(anstelle von Rechnung) enthalten sein.  

 

Anmerkung: Gutschriften müssen also als solche 

explizit auch so bezeichnet werden, da ansonsten 

kein Vorsteuerabzug möglich ist. Das Wort „Gut-

schrift“ sollte also nur auf solche Sachverhalte an-

gewendet werden, bei denen die Abrechnung durch 

den Leistungsempfänger erfolgt und nicht z. B. auf 

Rechnungsberichtigungen. 

Hinweis: Eine Korrektur einer Rechnung ist ent-

sprechend zu bezeichnen, wie Storno-Rechnung 

oder Rechnungskorrektur. 

 

> Abgrenzung von Lieferungen und  
   sonstigen Leistungen bei der Abgabe  
   von Speisen und Getränken 

 

In verschiedenen Urteilen haben der Bundesfinanz-

hof und der Europäische Gerichtshof zur Abgren-

zung von Lieferungen und sonstigen Leistungen bei 

der Abgabe von Speisen und Getränken Recht ge-

sprochen. Nachdem d ieses Thema in der Praxis zu 

viel Verwirrung geführt hat, äußert sich das Bundes-

finanzmin isterium (BMF) nunmehr in einem aus-

führlichen Schreiben zur Anwendung der Urteile 

wie folgt: 

 

 Lieferungen von S peisen unterliegen dem er-

mäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %.  

 Die Abgabe zubereiteter oder nicht zubereite-

ter Speisen und/oder von Getränken zusam-

men mit ausreichenden unterstützenden Diens t-

leistungen, die deren sofortigen Verzehr ermög-

lichen, gilt als sonstige Leistung, die dem Steuer-

satz von 19 % unterliegt. Die Abgabe von Spei-

sen und/oder Getränken ist nur eine Komponente 

der gesamten Leistung, bei der der Dienstleis-

tungsanteil überwiegt.  
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Ob der Dienstleistungsanteil qualitativ überwiegt, ist 

nach dem Gesamtbild der Verhältnisse des Umsatzes 

zu beurteilen. Dabei sind nur Dienstleistungen zu 

berücksichtigen, die sich von denen unterscheiden, 

die notwendig mit der Vermarktung der Speisen 

verbunden sind.  

Solche Dienstleistungselemente bleiben bei der 

Prüfung unberücksichtigt. Ebenso sind Dienstleis-

tungen des speiseabgebenden Unternehmers oder 

Dritter, d ie in keinem Zusammenhang mit der Ab-

gabe von Speisen stehen (z. B. Vergnügungsangebo-

te in Freizeitparks, Leistungen eines Pflegedienstes 

oder Gebäuderein igungsleistungen außerhalb eigen-

ständiger Cateringverträge), nicht in d ie Prüfung 

einzubeziehen. 

Mit der Vermarktung notwendige Elemente sind     

u. a.: Zubereitung der Speisen, Transport der Spei-

sen und Getränke zum Ort des Verzehrs, übliche 

Nebenleistungen (z. B. Verpacken, Beigabe von 

Einweggeschirr oder -besteck), Bereitstellung von 

Papierservietten, Abgabe von Senf, Ketchup, Ma-

yonnaise,  Apfelmus oder ähnlicher Beigaben. 

Nicht notwendig mit der Vermarktung von Speisen 

verbundene und damit für d ie Annahme einer Liefe-

rung schädliche Dienstleistungselemente sind u. a.: 

Bereitstellung einer die Bewirtung fördernden Infra-

struktur, Servieren der Speisen und Getränke, Ge-

stellung von Bedienungs-, Koch- oder Reinigungs-

personal, Durchführung von Service-, Bed ien- oder 

Spülleistungen, Nutzungsüberlassung von Geschirr 

oder Besteck, Überlassung von Mobiliar (z. B. Ti-

schen und Stühlen), individuelle Beratung bei der 

Auswahl der Speisen und Getränke. 

Anmerkung: Die Abgabe von Speisen (mit oder 

ohne Beförderung) unterliegt stets dem ermäßigten 

Umsatzsteuersatz, wenn keine unterstützende 

Dienstleistung erfolgt. Ob das BMF damit tats äch-

lich mehr Klarheit über alle in der Praxis vorko m-

menden Fälle schafft, sei dahingestellt. Bet roffene 

Steuerpflichtige sollten sich hier ausführlich beraten 

lassen, um steuerliche Fehler zu vermeiden! 

 

> Neue Nachweismöglichkeiten für innerge- 

   meinschaftliche Lieferungen 
 

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind umsatz-

steuerfrei. Jedoch müssen die Voraussetzungen 

hierfür vom leistenden Unternehmer nachgewiesen 

werden.  

Eine innergemeinschaftliche Lieferung liegt vor, 

wenn bei einer Lieferung die folgenden Vorausset-

zungen erfüllt sind:  

1. Der Unternehmer oder der Abnehmer hat den 

Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemein-

schaftsgebiet befördert oder versendet; 

2. der Abnehmer ist 

a) ein Unternehmer, der den Gegenstand der 

Lieferung für sein Unternehmen erworben 

hat, 

 

b) eine juristische Person, die nicht Unter-

nehmer ist oder die den Gegenstand der 

Lieferung nicht für ihr Unternehmen er-

worben hat, oder  

c) bei der Lieferung eines neuen Fahrzeugs 

auch jeder andere Erwerber 

3. und der Erwerb des Gegenstands der Liefe rung 

unterliegt beim Abnehmer in einem anderen 

Mitgliedstaat den Vorschriften der Umsatzbe-

steuerung. 

Als innergemeinschaftliche Lieferung gilt auch das 

einer Lieferung gleichgestellte Verbringen eines 

Gegenstands. 

Nach der mit Wirkung vom 1.1.2012 geänderten 

Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV) 

war für solche Lieferungen sowohl in Beförderungs- 

als auch in Versendungsfällen der gesetzlich vorge-

schriebene Belegnachweis mit einer sog. 

Gelangens bestätigung zu führen. In der Praxis hat 

es sich aber gezeigt, dass die Gelangensbestätigung 

als einzige Nachweis möglichkeit zu Anwendungs-

schwierigkeiten geführt hat.  

Mit der Neufassung der UStDV wird  an der 

Gelangensbestätigung – als „einer“ Möglichkeit zur 

vereinfachten Nachweisführung – festgehalten, 

gleichzeit ig werden jedoch Verein fachungen ange-

boten.  

So wurde z. B. bei der Gelangensbestätigung selbst 

die bisherige Regelung dahingehend erweitert, dass 

auch ein von dem Abnehmer zur Abnahme des Lie-

fergegenstandes Beauftragter die 

Gelangensbestätigung unterzeichnen kann. Dies 

kann z. B. ein selbstständiger Lagerhalter, ein ande-

rer Unternehmer oder in einem Reihengeschäft der 

tatsächliche (letzte) Abnehmer sein. Im Übrigen 

muss der Abnehmer die Gelangensbestätigung nicht 

in jedem Fall persönlich unterzeichnen; dies kann 

auch z. B. durch einen Arbeitnehmer geschehen. 

Daneben wird auch zugelassen, dass der Unterneh-

mer das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen 

Lieferung mit einer Bescheinigung des von ihm 

beauftragten Spediteurs belegen kann.  

Der Unternehmer kann den Nachweis aber auch mit 

allen anderen zulässigen Belegen und Beweismitteln 

führen, aus denen sich das Gelangen des Lieferge-

genstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet an den 

umsatzsteuerrechtlichen Abnehmer in der Gesamt-

schau nachvollziehbar und glaubhaft ergibt.  

 

Bitte beachten Sie: Liegen dem liefernden Unter-

nehmer Belege der in der UStDV genannten Art 

jedoch nicht vor und kann er die Steuerbefreiung 

einer innergemeinschaftlichen Lieferung auch mit 

anderen Belegen oder Beweis mitteln n icht führen, 

geht die Finanzverwaltung von der Steuerpflicht der 

innergemeinschaftlichen Lieferung aus. 
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Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2013 

 

 
 

> Die elektronische Bilanz (E-Bilanz)   
   für Wirtschaftsjahre ab 2013 
 

Bilanzierende Unternehmen müssen für die Wirt -

schaftsjahre ab 2013 Bilanz sowie Gewinn- und 

Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebener 

Gliederung an die Finanzverwaltung elektronisch 

übermitteln.  

 

Dies gilt unabhängig von der Rechtsform und der 

Größenklasse des bilanzierenden Unternehmens. 

Auch die anlässlich einer Betriebs veräußerung, 

Betriebsaufgabe, Änderung der Gewinnermitt-

lungsart, eines Gesellschafterwechsels oder in 

Umwandlungsfällen aufzustellende Bilanz (E-

Bilanz) ist durch Datenfernübertragung an die 

Finanzverwaltung zu übermitteln.  

 

> SEPA: Überweisungen und Lastschriften  
 

Ein einheitliches Überweisungs- und Lastschriftver-

fahren soll den Zahlungsverkehr im Euroraum er-

leichtern und sicherer machen. Jeder Kontoinhaber, 

ob Privatperson, Unternehmen oder Verein, is t von 

der Umstellung auf SEPA betroffen. Damit können 

alle unabhängig von ihrem Wohnort ihren gesamten 

bargeldlosen Euro-Zahlungsverkehr steuern, haben 

europaweit freie Kontowahl und können sich für ihre 

Kontoführung das Kreditinstitut mit dem besten 

Preis-Leistungs-Verhältnis in ganz Europa aussu-

chen. 

 

Alle Unternehmen müssen bis zum 1.2.2014 die 

alten Verfahren auf S EPA umstellen. Es gibt 

keine Übergangsfrist für Unternehmen. Nur der 

Einzelhandel kann das Elektronische Lastschriftver-

fahren bis zum 1.2.2016 weiter nutzen. 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer: Unternehmen 

benötigen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, 

die sie im Internet bei der Deutschen Bundesbank 

beantragen können. Die Bundesbank empfieh lt, 

diesen Prozess möglichst bis Ende Oktober 2013 

abzuschließen. Die Gläubiger-

Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige 

und eindeutige Kennung, die den Zahlungsempfän-

ger als Lastschrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

 

Das S EPA-Lastschriftmandat umfasst die Zu-

stimmung des Zahlenden zum Zahlungseinzug an 

das Unternehmen und den Auftrag an die eigene 

Bank zur Einlösung der Zahlung. Ab dem 1.2.2014 

müssen Unternehmen bei neuen Vertragsabschlüs-

sen und  

 

neuen Kunden (ohne bestehende Einzugsermächti-

gung) die SEPA-Mandate verwenden. Bisher erteil-

te Einzugsermächtigungen werden automatisch 

auf S EPA-Mandate umgestellt. Die Kunden sind 

jedoch über die Umstellung des Zahlverfahrens 

unter Angabe der Gläubiger-Identifikations-

nummer und Mandatsreferenz zu informieren!   

 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

 

 Das SEPA-Basislastschriftverfahren steht allen 

offen. Eine Basislastschrift kann – wie eine Ein-

zugsermächtigung – innerhalb von 8 Wochen 

nach Belastung zurückgegeben werden. Eine 

Lastschrift ohne SEPA-Mandat können Kunden 

innerhalb von 13 Monaten zurückgeben. 

 Das SEPA-Firmenlastschriftverfahren ist 

ausschließlich im Verkehr mit Unternehmen 

möglich. Es ähnelt den heutigen Abbuchungsauf-

tragsverfahren. Es besteht keine Möglichkeit zur 

Rückgabe. Ausnahme: Der deutsche Einzelhan-

del kann das stark genutzte Elektronische Last-

schriftverfahren bis zum 1.2.2016 weiter nutzen.  

 

Ab dem 1.2.2014 ersetzt auch die neue Kontoken-

nung IBAN (International Bank Account Number) 

die bisherige nationale Kontokennung. Hat ein Un-

ternehmen mehrere Konten, wird für jedes Konto 

eine separate IBAN vergeben. 

 

> Geschenke an Geschäftsfreunde 
 

Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für d ie gute 

Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren Ge-

schäftspartnern mit kleinen Geschenken. Solche 

„Sachzuwendungen“ an Personen, die nicht Arbeit-

nehmer des Unternehmers sind – also z. B.  Kunden, 

Geschäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausga-

ben abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegen-

stände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Umsatz-

steuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug 

berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag höher 

oder werden an einen Empfänger im W irtschaftsjahr 

mehrere Geschenke überreicht, deren Gesamtkosten 

35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugs-

möglichkeit in vollem Umfang.  

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht 

der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbear-

tikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeich-

nungspflicht der Empfänger. 
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Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis 

zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pau-

schalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und 

Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand stellt 

jedoch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den 

Empfänger von der Steuerübernahme zu unterrich-

ten.  

Geschenke aus persönlichem Anlass (Geburtstag, 

Hochzeit und Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, 

Geschäftsjubiläum) im Wert bis 40 € müssen nicht 

pauschal besteuert werden. Übersteigt der Wert 

jedoch 35 €, ist das Geschenk nicht als Betriebsaus-

gabe absetzbar! 

 

> Geschenke an Arbeitnehmer 

 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer neben 

den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein 

Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, so kann 

er eine besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Ge-

schenke an Mitarbeiter können danach bis zu einer 

Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer 

vom Arbeitgeber mit 30 % (zzg l. Soli-Zuschlag und 

Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind 

allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeit-

geber kann die Aufwendungen (für Arbeitneh-

mer) als Betriebsausgaben ansetzen. 

 
> Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung 

 

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Be-

triebsveranstaltungen – also z. B. für eine Weih-

nachtsfeier – b is 110 € (kein Bargeld!) einschließlich 

Umsatzsteuer je Veranstaltung und Arbeitnehmer 

steuerfrei zuwenden.  

Bei Überschreiten der Freigrenze ist der gesamte 

Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und wird somit 

lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. Die 

Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber 

mit 25 % pauschal versteuert werden; dann bleiben 

sie sozialversicherungsfrei.  

 

Anmerkung: Siehe auch den Beitrag „Kosten einer 

Betriebsveranstaltung als steuerpflichtiger Lohn“ in 

dieser Ausgabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Aufbewahrungsfristen 
 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss 

des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 

das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbi-

lanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht auf-

gestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfan-

gen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 

entstanden ist.  

 

Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte Un-

terlagen nach dem 31.12.2013 vernichtet werden:  

 

 Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventa-

re, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbelege 

(Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit 

Eintragung vor dem 1.1.2004, Bilanzen und In-

ventare, die vor dem 1.1.2004 aufgestellt sind, 

sowie Belege mit Buchfunktion. 

 Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Han-

dels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von ab-

gesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sons-

tige Unterlagen – d. h. Unterlagen und Lohnkon-

ten, die vor dem 1.1.2008 entstanden sind. 

 

* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht end-

gültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfah-

ren anhängig sind. 

 

> Bitte alle Steuerbescheide  
   zur Prüfung einreichen! 

 

In manchen Fällen überlassen uns Mandanten Steu-

erbescheide nicht rechtzeitig zur Prüfung, z. B. weil 

das Ergebnis mit der bei der Zusendung der Steuer-

erklärung gemachten Prognose übereinstimmt. Lei-

der wird dann meistens zu einem späteren Zeitpunkt, 

z. B. bei der Bearbeitung der nächsten Steuererklä-

rung, festgestellt, dass zwar das Ergebnis zutreffend 

ist, aber nicht alle hier angebrachten Vorbehalte, die 

nach der Abgabenordnung aufzunehmen wären, im 

Bescheid enthalten sind. Des Weiteren können durch 

geänderte Rechtsauffassung zu den steuerlichen 

Themen, z. B. durch geänderte Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs, Rechtsbehelfsmöglichkeiten aus-

geschöpft werden. 

 

Wir bitten Sie deshalb, – immer – alle Bescheide 

sofort nach Eingang zur Prüfung an uns weiter-

zuleiten! 
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Internet, E-Mail und Co. 
 

 
 
> Übersendung von Unterlagen per Mail 
  
Grundsätzlich können Sie uns Unterlagen gerne per 

E-Mail übersenden. Ich weise Sie jedoch darauf hin, 

dass für bei der Übertragung auftretende Fehler 

keine Haftung übernommen werden kann.  

 

Gleichzeit ig können Sie auch eine Großzah l der 

Unterlagen wie Auswertungen der Buchführung 

oder sogar des Jahresabschlusses und der Steuerer-

klärung von uns per Mail erhalten. Auch können wir 

an Dritte, wie z.B. ihrer Hausbank, diese Daten 

elektronisch übermitteln. Hier kann aber gleichfalls 

keine Haftung dafür übernommen werden, wenn 

Daten im „www“ von Dritten eingesehen werden 

können. 

 

Selbstverständlich werden alle Daten mit größter 

Sorgfalt behandelt, aber im „Netz“ gibt es m.E. 

keine 100%-ige Sicherheit. 

 

Sollten Sie einer Übersendung von Unterlagen von 

uns per Mail nicht wünschen, bitte ich Sie dies mir 

ausdrücklich schriftlich mitzuteilen!  

 

 

> Homepage 
 

Sie finden uns jetzt auch im Netz unter 

 

 www.gils-steuern.de  

 

Diese Seite ist noch im Aufbau, aber schauen Sie 

doch einmal vorbei.  

Zukünftig werden wir auch eine Seite 

 

Mandanten-Mehr-Wert 

 

anbieten. Dort werden Sie neben aktuellen In forma-

tionen z.B. auch Formulare für die Lohnabrechnung 

finden. 

 

 

 
 

  

 

Dieses Schreiben ist ein Abriss von steuerlichen Informationen zum Jahresende. Es kann nicht eine 

individuelle Beratung ersetzen. Deshalb stehen Ihnen meine Mitarbeiter und ich für sämtliche Fragen 
rund um das Steuerrecht wie gewohnt zur Verfügung.  
 

 

 

Ich bedanke mich für das im Jahr 2013 entgegengebrachte Vertrauen und wünsche 
Ihnen und Ihren Angehörigen, auch im Namen meiner Mitarbeiter,  ein geruhsames 

Weihnachten sowie  ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 
 

Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.  
 

 
Ihr 
 
 

Stefan Gils 
 

Steuerberater  

 


